
Liebe Vorsitzende der Klassenpflegschaften, 
Liebe Eltern, 
  
mit der heutigen Schulmail wurde uns mitgeteilt, dass sich die 
Hygieneregelungen ab Dienstag, 02.11.2021auch an Grundschulen verändern. 
Konkret bedeutet dies für unseren Schulalltag: 

•     Im Unterricht müssen unsere Schülerinnen und Schüler keinen Mund-Nasen-
Schutz auf ihrem Sitzplatz tragen. 

•     Die OGS-Kinder müssen keinen Mund-Nasen-Schutz auf ihrem Sitzplatz tragen. 
•     Ein freiwillige Tragen ist weiterhin erlaubt. 
•     Verlässt ein Kind seinen Sitzplatz und läuft im Raum oder Gebäude herum, muss sofort 

ein Mund-Nasen-Schutz aufgesetzt werden. Er kann erst wieder abgesetzt werden, 
wenn das Kind sich wieder hingesetzt hat. 

•     MitarbeiterInnen müssen im Raum keinen Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn 
ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird. 

•     Bei Konferenzen entfällt die Maskenpflicht am Sitzplatz. 
•     Bei Elternabenden oder Elternsprechtagen gelten die bisherigen Regelungen, die sich 

an der Coronaschutzverordnung orientieren: 3G-Regel. 
•     Auf den Schulhöfen besteht auch weiterhin für alle Personen keine Maskenpflicht. 

Auch die Regelungen im Falle von Quarantänen verändern sich wie folgt: 
•         Tritt ein Infektionsfall in einer Klasse auf, ist die Quarantäne von Schülerinnen und 

Schülern ab sofort auf die unmittelbaren SitznachbarIn zu beschränken. Vollständig 
geimpfte oder genesene Personen ohne Symptome sind von 
der Quarantäneanordnung weiterhin ausgenommen. 

•         Die Quarantäne der Schülerinnen und Schüler kann frühestens am fünften Tag der 
Quarantäne durch einen negativen PCR-Test oder einen qualifizierten hochwertigen 
Antigen-Schnelltest vorzeitig beendet werden kann. Bei einem negativen 
Testergebnis nehmen die Schülerinnen und Schüler sofort wieder am Unterricht teil. 

Ein solches Vorgehen ist vertretbar, wenn die eingeübten und bewährten Schutzmaßnahmen wie 
Lüften und Einhalten der Hygieneregeln auch weiterhin konsequent umgesetzt werden. Dieser 
Reihe von – zum Teil sehr aufwändigen – Schutzmaßnahmen, vor allem aber auch dem 
umsichtigen Verhalten aller Verantwortlichen in unseren Schulen, ist zu verdanken, dass ein 
Verzicht auf die Maskenpflicht im Unterricht möglich ist. 

Herzlichen Dank für die Weiterleitung dieser Mail, liebe Vorsitzende! 
  
Genießen Sie am Montag den schulfreien Feiertag! 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Sibylle Hufschmidt 
  
Schulleiterin 
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